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SCHREIBEN VON STATTHALTER UND RAT DER STADT ZUG AN LANDAMMANN
UND LANDRAT VON URI BZW. OBWALDEN SOWIE AN STATTHALTER
UND LANDRAT VON NIDWALDEN

SSRQ Zug II 794 Nr . 1416

Die ersten zwei Sätze sind mutatis mutandis bereits im gleichen-

tags an Schwyz gesandten Schreiben (s . AH 46/98)  in Sachen Tschurri-
murrihandel enthalten . Der Brief fährt dann fort : "Vernämen auch,

wie wol bis dato authentisch 3 undt schriftliches nichts ingelangt 3 ob hetten

J . U. G. L. A. E. auff obgemelten S . . . Gemeinden vor - undt anbringen gleichen bey-

faal geben undt dessen ein schriftlich Urkundt extradieren lassen . "

Für den Rest des Briefes sei wieder auf AH 46/98 verwiesen , wo¬

bei hier in AH 46/102 die Argumentation sprachlich knapper aus¬

gefallen ist.

Konzept , von Stadtschreiber Welf gang Vogt AH 46 , 273 - 274
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